Muster-Betriebsvereinbarung: Betriebsbedingte Kündigung

Zwischen der Betriebsleitung
– vertreten durch … –
und
dem Betriebsrat
– vertreten durch die/den Vorsitzende/n –
wird folgende Betriebsvereinbarung über betriebsbedingte Kündigungen und die Aus-
wahl der zu kündigenden Personen geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden.

§ 2 Anwendungsbereich
Die Betriebsvereinbarung findet Anwendung auf betriebsbedingte Kündigungen in Form
von betriebsbedingten Einzelkündigungen sowie von größeren personellen Abbaumaßnahmen unter anderem bei einem Interessenausgleich und einem Sozialplan.

§ 3 Wegfall des Arbeitsbedarfs
Eine betriebsbedingte Kündigung kommt nur dann in Betracht, wenn die Betriebsleitung
durch interne oder externe Faktoren gezwungen ist, Stellen abzubauen. Ein externer Faktor ist zum Beispiel ein Auftragsrückgang, ein interner Faktor ist zum Beispiel ein Arbeitsplatzwegfall durch Technisierung. Den Wegfall des Arbeitsplatzes hat die Betriebsleitung
schlüssig und für den Betriebsrat nachvollziehbar darzulegen.

§ 4 Pflichten der Unternehmensleitung
Fallen Arbeitsplätze aus betriebsbedingten Gründen weg, ist vorrangig zu prüfen, ob die
Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist, gegebenenfalls. auch zu
ungünstigeren Bedingungen und/oder nach einer Fort- oder Weiterbildung.

§ 5 Sozialauswahl
Ist eine betriebsbedingte Kündigung aus Sicht der Betriebsleitung unvermeidbar, muss
sie vor der Kündigung ermitteln, welche Beschäftigten die Kündigung am wenigsten hart
treffen wird. Diese sind vorrangig zu kündigen. Um den Beschäftigtenkreis festzulegen,
bestimmt die Betriebsleitung zunächst den Bereich, in dem Kündigungen erfolgen sollen.
Dann filtert sie unter allen Beschäftigten diejenigen heraus, die vergleichbar, also austauschbar sind. Unter diesen Beschäftigten bestimmt sie die am wenigsten schutzwürdigen. Grundsätzlich sind Beschäftigte, die noch keinen Kündigungsschutz erworben haben,
vorrangig zu kündigen. Im Übrigen sind die Auswahlkriterien in § 7 geregelt.

§ 6 Altersgruppen
Zur Erhaltung einer ausgewogenen Altersstruktur ist es bei größeren Abbaumaßnahmen
zulässig, die verschiedenen Altersgruppen so aufzuteilen, dass sie mit dem Abbau jeweils
gleich vieler Arbeitskräfte belastet werden. In einem solchen Fall muss die Sozialauswahl
vor allem innerhalb der hierzu gebildeten Altersgruppen vorgenommen werden.




§ 7 Auswahlkriterien
Auswahlkriterien sind das Lebensalter, die Betriebszugehörigkeit, Unterhaltungsverpflichtungen und eine Schwerbehinderung. Betriebsleitung und Betriebsrat sind sich darüber
einig, dass die Sozialauswahl nach folgendem Punkteschema vorgenommen werden soll:

Lebensalter:
· pro Lebensjahr (bis max. 55 Jahre) 						1 Punkt

Beschäftigungsdauer (pro Jahr der Beschäftigung):
· bis 10 Beschäftigungsjahre 							1 Punkt
· ab dem 11. Beschäftigungsjahr 						2 Punkte

Soziale Merkmale:
· im Betrieb zugezogene Berufskrankheit, unverschuldeter Arbeitsunfall, 
dauernder Pflegebedarf unterhaltsberechtigter Person 			10 Punkte
· unterhaltsberechtigte Ehe- und Lebenspartner				8 Punkte
· unterhaltsberechtigtes Kind 							4 Punkte
· Schwerbehinderung bis Grad der Behinderung (GdB) von 50 		5 Punkte
· Schwerbehinderung über GdB 50: pro je weiteren 10 % GdB jeweils ein weiterer Punkt.

Die Betriebsleitung ermittelt für alle in die Sozialauswahl einzubeziehenden Beschäftigten anhand des vorstehenden Punkteschemas die individuelle Gesamtpunktzahl. Sie teilt
sowohl die Gesamtpunktzahl als auch die Berechnung der Gesamtpunktzahl im Einzelfall
dem Betriebsrat mit. Vorrangig zu entlassen sind die Beschäftigten, auf die die geringste
Gesamtpunktzahl entfällt.

§ 8 Anhörungsverfahren
Nachdem die Betriebsleitung ihren Kündigungsentschluss getroffen hat, muss sie unverzüglich das Mitwirkungsverfahren nach § 102 BetrVG einleiten. Das Verfahren wird schriftlich durchgeführt. Die Betriebsleitung muss dem Betriebsrat vor allem mitteilen
· wie die Sozialauswahl vorgenommen wurde und zu welchem Ergebnis sie geführt hat
(siehe hierzu oben § 7),
· ob leistungstragende Personen aus der Sozialauswahl herausgenommen wurden und
warum die ausgenommenen Mitarbeitenden Leistungsträger sind,
· wer gekündigt wird und aus welchen Gründen die Kündigung erfolgt.

§ 9 Leistungsträger/Leistungsträgerinnen
Die Betriebsleitung teilt dem Betriebsrat mit, ob Leistungsträger oder Leistungsträgerin-nen aus der Sozialauswahl ausgenommen wurden.
Leistungsträger sind Beschäftigte, deren Weiterbeschäftigung insbesondere wegen ihrer
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur im betrieblichen Interesse liegt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG).

§ 10 Ausschöpfung milderer Mittel
Die Betriebsleitung hat vor Ausspruch einer Kündigung alle milderen Mittel auszuschöpfen. Hierzu gehört beispielsweise die Versetzung auf einen anderen gleichwertigen
Arbeitsplatz in dem Betrieb. Arbeitsplätze, die frei werden, aber wieder besetzt werden
müssen, sind vorrangig mit Beschäftigten zu besetzen, deren Arbeitsplatz weggefallen ist,
wegfällt oder wegfallen wird.
§ 11 Abfindungen
Die Unternehmensleitung verpflichtet sich, den Gekündigten zum Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung anzubieten; gegebenenfalls greift sie dabei auf ein
Angebot entsprechend den Grundsätzen des § 1a KSchG zurück. Bei der Abfindungshöhe
wird die Grundregel „0,5 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr“ zugrunde gelegt,
solange es keine anderen tarifvertraglichen Bestimmungen gibt.

§ 12 Schlussbestimmungen
Die Betriebsvereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von
sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.

________________
Datum, Ort

________________
Unterschriften

